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Ab 01.01.2025 gelten in unserer Einrichtung folgende Pflegesätze: 
Gem. pauschalen Pflegesatzerhöhungen vom März 2024 durch die Verhandlungspartner vorgegeben 

 
Pflegegrad 1     
Pflegeanteil     62,33 €  
Unterkunft    18,09 € 
Verpflegung    12,06 € 
Investitionskosten   12,24 € 
Ausb.-Umlage-Zuschlag 3,86 € 
Ausbildungszuschlag     0,09 € 
 
Gesamtkosten pro Tag 108,67 € 
 
 
Pflegegrad 2  
Pflegeanteil      87,98 € 
Unterkunft     18,09 € 
Verpflegung     12,06 € 
Investitionskosten    12,24 € 
Ausb.-Umlage-Zuschlag 3,86 € 
Ausbildungszuschlag      0,09 € 
 
Gesamtkosten pro Tag 134,32 € 
 
Pflegegrad 3   
Pflegeanteil     104,88 € 
Unterkunft     18,09 € 
Verpflegung     12,06 € 
Investitionskosten    12,24 € 
Ausb.-Umlage-Zuschlag 3,86 € 
Ausbildungszuschlag      0,09 € 
 
Gesamtkosten pro Tag 151,22 € 
 
Pflegegrad 4  
Pflegeanteil     122,50 € 
Unterkunft      18,09 € 
Verpflegung      12,06 € 
Investitionskosten     12,24 € 
Ausb.-Umlage-Zuschlag 3,86  € 
Ausbildungszuschlag       0,09 € 
 
Gesamtkosten pro Tag 168,84 € 
 
Pflegegrad 5  
Pflegeanteil    130,42 € 
Unterkunft   18,09 € 
Verpflegung     12,06 € 
Investitionskosten    12,24 € 
Ausb.-Umlage-Zuschlag 3,86 € 
Ausbildungszuschlag                  0,09 € 
 
Gesamtkosten pro Tag 176,76 € 

Auf den Palliativ-Care-Beauftragten entfallen tgl. 1,84€ der Pflegeanteil-Kosten 

 

Die Gesamtkosten pro Monat  
(gesetzl. Berechnungsgrundlage gem. PG3 mal 

30,42 Tage) belaufen sich auf  4600,11 € 
Ein Einzug in unsere Einrichtung 

ist erst ab Vorliegen von 

mindestens Pflegegrad 2 möglich. 

Die Gesamtkosten pro Monat  
(gesetzl. Berechnungsgrundlage 30,42 Tage) 
belaufen sich abzüglich des Zuschusses der 

Pflegekasse von max. 805,00 € auf  

 
Ihren Eigenanteil von 3281,01 € 

 

 

1930,37 €. 

Die Gesamtkosten pro Monat  
(gesetzl. Berechnungsgrundlage 30,42 Tage) 
belaufen sich abzüglich des Zuschusses der 

Pflegekasse von max. 1855,00 € auf  
 

Ihren Eigenanteil von 3281,11 € 
 

 

1930,37 €. 
Die Gesamtkosten pro Monat  

(gesetzl. Berechnungsgrundlage 30,42 Tage) 
belaufen sich abzüglich des Zuschusses der 

Pflegekasse von max. 2096,00 € auf  
 

 Ihren Eigenanteil von 3281,04 € 
 

 

1930,37 €. 

Die Gesamtkosten pro Monat  
(gesetzl. Berechnungsgrundlage 30,42 Tage) 
belaufen sich abzüglich des Zuschusses der 

Pflegekasse von max. 1319,00 € auf 

 

 Ihren Eigenanteil von 3281,11 € 
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Eigenanteil bei Kurzzeitpflege täglich („Hotelkosten“) 
46,25 € 

 
(Werden bei der Pflegekasse auf Nachfrage möglicherweise von dieser erstattet.) 

Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) für den pflegebedingten Aufwand (Pflegeanteil + 
Ausbildungszuschlag)  
für die Pflegegrade 2 - 5 beträgt 61,52 € kalendertäglich bzw. 1871,44 € pro Monat. 
 
Bei nicht festgelegtem, nur vorläufig ausgesprochenem Pflegegrad muss gem. SGB verfahren 

werden und nach Pflege-Grad 3 abgerechnet werden. 
 

Leistungszuschläge der Pflegekassen nach Maßgabe des 

Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) ab 01.01.2022,  
                                                                                               prozentuelle Steigerung ab 01.01.2024 
Diese sind wie folgt gestaffelt und führen zu einer zusätzlichen Minderung Ihrer Eigenanteile für die  
Pflegekosten und Ausbildungskosten, je nach Dauer der Heimaufenthalte gestuft: 
 
Berechnungsbeispiel bei Pflegegrad 2: 

Dauer des 

Leistungsbezugs 

Leistungszuschlag in Prozent monatlicher 

Leistungszuschlag in Euro 

bis 12 Monate 15%   298,74 € 

länger als 12 Monate 30%   597,48 € 

länger als 24 Monate 50%   995,80 € 

länger als 36 Monate 75% 1.493,71 € 

 

Reservierungen jeglicher Art sind leider gesetzlich untersagt 
 

Kurzzeitpflege 
- Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege ab Zeitpunkt der Einstufung in  

Pflegegrad 2 durch Pflegekasse, nach der Genehmigung durch die Pflegekasse. 
Bitte beachten Sie!! Sollte ein vorläufiger Pflegegrad 2 festgelegt sein, sind wir 
berechtigt nach Pflegegrad 3 abzurechnen.  

- Genehmigung durch die zuständige Krankenkasse bitte abklären 

- Die Pflegekasse übernimmt von den Gesamtkosten nur die Bereiche Pflegeanteil und 
Ausbildungszuschlag, die weiteren Kosten (Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten, Ausbildungs-

Umlage-Zuschlag) liegen auf Bewohnerseite 

- In der Kurzzeit- und Verhinderungspflege müssen Medikamentenmanagement, 
Inkontinenzversorgung und Wäschereileistungen durch die Bewohner/Angehörigen 
selbst erbracht werden  

 

 
 
 

 
- Die o.g. 46,25 € pro Tag beziehen sich auf den jeweiligen maximalen 

Aufenthalt (Voraussetzung Pflegegrad 2) bis max. 1.774,-- €. Hierdurch reicht 
der Kassenbeitrag für: 

     Pflegegrad 2: 19 Tage 
Pflegegrad 3: 16 Tage             die Zuzahlungen bei Verhinderungspflege         
Pflegegrad 4: 14 Tage                      können je nach Pflegekasse  

     Pflegegrad 5: 13 Tage                                  abweichen. 
 


